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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 4839/J des Abgeordneten Walter Rauch und weiterer Abgeordneter 
nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Fragen 1 bis 8: 
Die Planung und Vereinbarung entsprechender Projekte ist Angelegenheit auf Lan-
desebene. Mein Ressort ist in die konkrete Planung für die Pilotierung von Primärver-
sorgungszentren in der Steiermark nicht eingebunden. Gesicherte Informationen zu 
konkreten Projekten werden dem Bundesministerium für Gesundheit erst im Zuge 
der entsprechenden Beschlussfassungen in den Landes-Zielsteuerungskommissionen 
zur Kenntnis gebracht.  
 
Finanzielle Förderungen von Primärversorgungszentren durch den Bund bzw. durch 
das Bundesministerium für Gesundheit sind zwischen den Vertragspartnern der Ziel-
steuerung-Gesundheit nicht vereinbart und nicht vorgesehen. Für derartige Förde-
rungen stehen dem Bundesministerium für Gesundheit im Bundesvoranschlag auch 
keine entsprechenden Positionen zur Verfügung.  
 
Es darf jedoch in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass auf Be-
treiben des Bundesministeriums für Gesundheit im österreichischen Programm für 
ländliche Entwicklung für die Jahre 2014 bis 2020, welches Mitte Dezember 2014 von 
der Europäischen Kommission genehmigt wurde, erstmals unter dem Punkt „Soziale 
Angelegenheiten“ EU-Mittel für den Sozial- und Gesundheitsbereich zur Verfügung 
stehen. Demgemäß stehen 3 % der ELER-Mittel (d.s. 118,2 Mio. Euro) für soziale An-
gelegenheiten zur Verfügung, wobei 10 Mio. Euro für Investitionen im Gesundheits-
bereich eingesetzt werden können.  
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Voraussetzung für die Vergabe der Mittel ist unter anderem die Zustimmung der Lan-
des-Zielsteuerungskommission auf Basis der Kriterien der Zielsteuerung-Gesundheit. 
 
 
 

 

 

 

Dr.in Sabine Oberhauser 
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